
– Sehr geehrte Frau Dr. Pakharenko-An-
derson, erzählen Sie bitte über die Ge-
schichte und Struktur Ihrer Firma. 

– In den ersten Jahren nach der Unabhän-
gigkeit unseres Landes habe ich mit der In-
dustrie- und Handelskammer der Ukraine 
zusammengearbeitet, und 1993 gründeten 
wir mit weiteren Kollegen eines der ersten 
Patentunternehmen. Später trennten wir 
uns, jeder ging seinen Weg. So baute ich 
1994 die Patentrechtsfirma „Pakharenko 
und Partner“ auf, wobei ich alles so gut wie 
ganz von vorn anfangen sollte. Nun bin 
ich aber stolz, dass das von mir gegründete 
Unternehmen auf dem ukrainischen Markt 
des geistigen Eigentums führend ist, dass 
ich ein Profi-Team habe, in dem über 35 
hochqualifizierte Fachleute tätig sind.  

Am Anfang befassten wir uns eben mit 
dem geistigen Eigentum, heute sind wir 
aber eine Patentrechtsfirma, denn wir be-
schäftigen zwölf profilreiche Juristen und 

zwölf Fachleute für geistiges Eigentum. 
Unsere Mitarbeiter bilden sich stets wei-
ter, sie haben zwei bis drei Hochschulab-
schlüsse. 

Dieses Unternehmen ist mein Kind, das 
ist nicht schlechthin eine Arbeit für mich, 
ich lebe geistiges Eigentum. Für mich ist 
meine Arbeit wie für alle Menschen, die 
ihre Beschäftigung mögen, ein kreativer 
Prozess, den ich genieße. Natürlich ist 
es kein Sinn des Lebens, immerhin eine 
seiner wichtigsten Komponenten. Umso 
mehr, dass die Arbeit im Bereich geistiges 
Eigentum als Hobby eingestuft werden 
kann, denn sie ist interessant und reizt 
an, ständig etwas Neues zu erfahren.   

Wichtig ist aber, dass auch das Team auf der 
gleichen Wellenlänge liegt, und da habe ich 
großes Glück. In unserem Unternehmen ar-
beiten gleichgesinnte Menschen, alle inter-
essieren sich wirklich für die Fälle, die gerade 
bearbeitet werden, daher sitzen sie manch-
mal bis tief in die Nacht im Büro, so sieht 
unsere kollektive Verantwortlichkeit aus. 

Aber auch meine Familie (Ehemann, 
Sohn, Tochter und ihre Kinder) teilt mei-
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„Geistiges Eigentum ist eine Gewähr  
für erfolgreiche Geschäfte…“   

Dr. Antonina Pakharenko-Anderson, Generaldirektorin 
der Patentrechtsfirma „Pakharenko und Partner“

Das Vorhandensein eines modernen und international anerkannten geistigen Rechts ist eine notwendige Kom-
ponente für stabile wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines jeden Staates. Durch den Schutz des geisti-
gen Eigentums werden Anwendung und weitere Entwicklung erfinderischer und kreativer Talente gefördert, 
nationales Potential im Bereich geistige Tätigkeit erschlossen und Akquirierung von Investitionen unterstützt, 
wodurch die Wirtschaftslage stabiler wird, sodass in- und ausländische Investoren sicher sein können, dass 
ihre Rechte respektiert werden. Wir haben Frau Dr. Antonina Pakharenko-Anderson, Generaldirektorin der 
Patentrechtsfirma „Pakharenko und Partner“ und Patentanwältin der Ukraine gebeten, über praktische Ar-
beitserfahrungen im Bereich geistiges Eigentum zu berichten.     
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ne Leidenschaft für geistiges Eigentum 
und arbeitet mit mir zusammen.  

Ich bin sehr dankbar allen Menschen, die 
mit mir arbeiten, für ihre Professionalität 
und Engagement.      

– Frau Dr. Pakharenko-Anderson, Sie 
erlebten den Beginn der Entwicklung 
des geistigen Eigentums im Lande.  
Wie glauben Sie, hat die Ukraine nach 
beinahe 30 Jahren den Weg ihres Wer-
degangs bereits bewältigt oder gibt es 
immer noch „weiße Flecke“ und einen 
Bedarf an intensiverer Entwicklung? 
Wenn ja, welche Schritte sollte die Re-
gierung unternehmen?     

– Der Ausbau des staatlichen Systems 
des Schutzes des geistigen Eigentums 
(GE) wurde gleich nach der Unabhängig-
keit der Ukraine eingeleitet. Bereits 1992 
wurden das Staatliche Patentamt und 
die Staatsagentur für Urheber- und Leis-
tungsschutzrechte aufgebaut. Neben der 
Infrastruktur wurde auch die gesetzgebe-
rische Basis entwickelt, d. h. spezifische 
Gesetze im Bereich GE und Ergänzungen 
zur allgemeinen Gesetzgebung. 

Heute beteiligt sich die Ukraine an mehr 
als Zweidutzend multilateralen völker-
rechtlichen Abkommen im Bereich GE. 
Die Rechtsbeziehungen im Bereich GE 
werden in der Ukraine mit Einzelbestim-
mungen der Verfassung der Ukraine, mit 
Normen des Bürgerlichen, Handels-, Zoll-
, Strafgesetzbuches der Ukraine geregelt, 
dazu kommen die Gesetzgebungen der 
Ukraine über Verwaltungsrechtsverlet-
zungen, die Prozessordnung, Sonderse-
setze in Bereich GE und zahlreiche Durch-
führungsbestimmungen. 

Im Grunde handelt es sich bei den 
GE-Rechten um ausschließliche Mono-
polrechte, sie sind das wichtigste Mittel 
für Umwandlung immaterieller Vermö-
genswerte in Güter und Dienstleistun-
gen, sie schaffen damit einen Mehrwert 
und reizen wirtschaftliches Wachstum 
an. Gerade deswegen erlebt das System 
GE solch eine schnelle Entwicklung welt-
weit. Dabei ist das Geistige Eigentum ein 
Privatrecht. Der Staat gewährleistet eine 
minimale rechtliche Regelung, und jeder 
Rechtsinhaber soll sich selbst schützen 
(übrigens soll gerade deswegen jedes Un-
ternehmen für sein GE-Rechtsportefeuille 
selbst zuständig sein). 

Und obwohl wir noch 2000 ein recht wirk-
sames staatliches System des GE-Rechts-

schutzes hatten, wird die Gesetzgebung 
in diesem Bereich stets verbessert und 
mit notwendigen Verwaltungsänderun-
gen begleitet. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass die Ukraine momentan eine 
vollberechtigte Teilnehmerin der Global-
wirtschaft ist, daher ist sie an maximaler 
Anpassung der inländischen Regelung 
des GE-Schutzes an internationale und 
europäische Praktiken interessiert.

2016 begann eine neue großangeleg-
te Reformetappe, die wegen ständigen 
Wechsels der politischen Elite und der 
administrativen Zusammensetzung der 
eigentlichen Reformer bis heute nicht 
abgeschlossen ist. Allerdings sieht die 
Reform die Einführung eines Zwei-Ebe-
nen-Systems bei der staatlichen Verwal-
tung des GE-Bereiches und entsprechen-
de Gesetzänderungen vor. 

Aktuell wurde auf der Basis des Paten-
tamtes der Ukraine ein Nationales Amt 
für GE der Ukraine gebildet. Es wird 
Schutzdokumente (Patente, Urkunden) 
für Rechtsgegenstände geistigen Eigen-
tums ausstellen und dem Ministerium für 
Entwicklung von Wirtschaft, Handel und 
Landwirtschaft der Ukraine unterstellt 
sein, das für die Staatspolitik im Bereich 
GE zuständig ist. Jedoch ist auch dieses 
Verfahren nicht beendet, denn es wurde 
immer noch kein Wettbewerb für das Amt 
des Leiters dieser Behörde ausgeschrie-
ben, es wurden weder der Aufsichtsrat 
noch die Beschwerdekammer, Qualifika-
tions- und Beschwerdekommission im 
Amt gebildet.  

Rechtsinhaber und Fachleute im Bereich 
GE erwarten die Beendigung der Verwal-
tungsreform, denn sie sind am effizienten 
staatlichen GE-Service interessiert, der 
realistischen Bedürfnissen von Geschäfts-
leuten entsprechen und seine Funktio-
nen nachhaltig und transparent ausüben 
kann.

Die Reform betrifft auch alle Sonderge-
setze im Bereich GE. Ein Teil davon wur-
de bereits verabschiedet, aber leider ohne 
ordentliche juristische Abstimmung mit 
anderen gesetzgeberischen Bestimmun-
gen, daher kann die Anwendung der neu-
en Normen der Meinung von Fachleuten 
nach zur Entstehung neuer Streitigkeiten 
bei der Gewinnung oder Anwendung von 
Rechten an GE-Gegenständen führen.

Dazu kommt die Justizreform, in deren 
Rahmen ein Fachgericht für GE-Angele-
genheiten eingerichtet werden soll. Also 

wird es wegen der Reform leider viel mehr 
Herausforderungen als Erfolge geben. 

Deswegen sollte sich die Regierung der 
Ukraine auf die Umsetzung aller im Be-
reich GE eingeleiteten Reformen konzen-
trieren, die das Geschäftsklima in unse-
rem Staat wirklich verbessern und neue 
Investitionen  akquirieren sollen, und 
zwar durch einen effizienten Schutz von 
GE-Rechten.     

– Welche Dienstleistungen erbringen 
Fachleute Ihrer Firma heutzutage? 

– Zu den wichtigsten Bereichen unserer 
Praktik zählen das Recht des geistigen 
Eigentums, Bekämpfung nachgeahmter 
Waren, Antimonopol- und Wettbewerbs-
recht, körperschaftliches Recht und Ver-
tretung in Gerichten und anderen öffent-
lichen Behörden. 

Unsere Hauptspezialisierung sind Dienst-
leistungen im Bereich geistiges Eigentum 
(GE), von der Erstellung des Portefeuil-
les von GE-Rechten eines Unternehmens 
(Identifizierung, Bewertung von Risiken 
bei der Registrierung, Beschaffung und 
weiteren Anwendung von Handelsmar-
ken, Erfindungen, Gebrauchsmustern, 
Geschmacksmustern, geographischen Be-
zeichnungen, Pflanzensorten, Urheber-
rechtsgegenständen, inklusive Software, 
Literatur- und Kunstwerke, Gegenstände 
von Leistungsschutzrechten, Domainna-
men) bis zur Regelung von Streitigkei-
ten, die mit Verletzungen von Rechten 
an GE-Gegenständen zu tun haben, und 
zwar im vorgerichtlichen, verwaltungs-
rechtlichen und gerichtlichen Verfahren 
des Schutzes von GE-Rechten. Wir beglei-
ten die Entwicklung und Registrierung 
von Verträgen über die Übertragung von 
Rechten an GE-Gegenständen, Lizenz-
verträgen, Franchise- und Distributions-
verträgen, Geheimhaltungsverträgen und 
erbringen Dienstleistungen zur Erhaltung 
von Rechten an GE-Gegenständen nicht 
nur in der Ukraine, sondern auch in an-
deren Ländern. 

Zum Beispiel spezialisieren wir uns bei 
Pflanzensorten auf das ganze Spektrum 
von Beratungsdienstleistungen, die mit 
allen Aspekten von Kauf, Anwendung 
und Schutz immaterieller und materiel-
ler EG-Rechte an Pflanzensorten zu tun 
haben. Unseren Kunden bieten wir: ver-
waltungsrechtlichen und gerichtlichen 
Schutz von GE-Rechten bei der Regelung 
von Streitigkeiten, die in Folge von Be-
schaffung, Erhaltung und Anwendung 
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von Rechten an Pflanzensorten sowie bei 
Streitigkeiten entstehen, die mit deren 
Verletzung zu tun haben; Aufdeckung 
auf dem ukrainischen Markt von Pira-
tensamengut und Piratenpflänzlingen; 
Ergreifung von Maßnahmen zur vorge-
richtlichen Beilegung von Streitigkeiten; 
Kontaktierung der Polizei zur Einstellung 
der Rechtsverletzung im Verfahren, das 
vom Straf- oder Verwaltungsrecht gere-
gelt wird. 

Ebenfalls erbringen wir auch andere ju-
ristische Dienstleistungen, die mit Marke-
ting und Promoten von Pflanzensorten, 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
Ackerböden und Samenbeeten, Markt-
monitoring und Lizenzierung etc. zu tun 
haben. 

Darüber hinaus haben wir eine einmali-
ge juristische Praktik im Bereich der Be-
kämpfung von nachgeahmten Waren, 
u. a. mit Hilfe von Zollverfahren und im 
Rahmen der zivilen, verwaltungsrechtli-
chen und gerichtlichen Strafverfahrens. 
Unter der Berücksichtigung der Spezifik 
verschiedener Branchen und konkreter 
Umstände erarbeiten wir Strategien zur 
Bekämpfung nachgeahmter Waren auf 
dem ukrainischen Markt, von dem Markt-
monitoring über die Aufdeckung von 
Piratenprodukten und Lieferungs- und 
Absatzkanälen bis zur gerichtlichen Ver-
folgung der Straftäter.   

– Was zeichnet das Unternehmen „Pak-
harenko und Partner“ von anderen 
Rechtsfirmen aus? 

– „Der Kunde ist König!“, das ist unser 
wichtigstes Prinzip. Wenn ein Kunde 
kommt, müssen wir ihm helfen. Und da 
ist alles relevant: Kompetenz, Verant-
wortung, individueller Ansatz, schnelle 
Reaktion, denn kundenorientiert sein be-
deutet 24 Stunden pro Tag zugänglich 
sein, und zwar 7 Tage die Woche. Und 
damit der Kunde mit uns lange bleibt, 
qualifizieren wir uns ständig, wir entwi-
ckeln uns, um immer vorne zu sein, wir 
verfolgen aktuelle Änderungen sowohl in 
der Gesetzgebung als auch in der Gesell-
schaft.  

Die heutigen Kunden kennen sich in der 
Konjunktur auf dem juristischen Markt 
gut aus, sie wissen, wen sie kontaktieren 
sollen, um eine konkrete Dienstleistung 
zu bekommen, und verstehen ganz ge-
nau, was sie von uns wollen. Gerade des-
wegen bleiben unsere Stammkunden mit 
uns auch in der Zeit der Pandemiekrise, 
und neue Kunden wenden sich an uns 
recht oft nach Empfehlungen unserer 
Stammkunden.
 
– Was erwarten Sie von der Zusammen-
arbeit mit der AHK Ukraine im Jahre 
2021?

– Da viele Stammkunden von uns deut-
sche Unternehmen sind, hilft uns die Zu-
sammenarbeit mit der AHK, die Hand am 
Puls von Fragen zu halten, die für deut-
sche Firmen in der Ukraine aktuell sind. 
Vor 15 Jahren ging es zum Beispiel bei 
unseren Dienstleistungen vor allem um 
die Erhaltung von Rechten auf Gegen-
stände geistigen Eigentums und deren 
Registrierung. Nun haben aber die meis-
ten Kunden von uns eigene Portefeuilles 
von GE-Rechten, daher gibt es immer 
öfter Anfragen hinsichtlich der Kommer-
zialisierung bestehender GE-Rechte und 
ihres Schutzes.

Gerade deswegen agieren wir auf einem 
höheren Niveau und lösen Fragen, die 
mit dem Eintritt eines Unternehmens 
oder eines neuen Produkts in einen an-
deren Markt zu tun haben, aber auch 
mit der Einschätzung möglicher Risi-
ken.

Im Bereich GE registrieren wir nach wie 
vor Handelsmarken und Erfindungen, 
aber dazu entwickeln wir Programme 
zum umfassenden Schutz von Geschäf-
ten unserer Kunden, wir geben aktuelle 
Empfehlungen zum Schutz ihrer Interes-
sen mit Hilfe eines GE-Rechts.      

Sehr geehrte Frau Dr. Pakharenko-
Anderson, vielen Dank für ein 

interessantes Gespräch! 
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Special | Ukraine | Seidenstraße | Von Fabian Nemitz | Kiew

Chinesische Firmen führen Ukraine  
auf die digitale Seidenstraße
Chinas Ausrüster engagieren sich beim Ausbau der Mobilfunknetze und der Einführung von Smart-City-
Lösun gen in der Ukraine. Gegen eine zu enge Kooperation gibt es aber Bedenken.

Ukraine setzt beim Ausbau 
der Mobilnetze chinesische 
Technik ein

Bei Investitionen greifen die ukrainischen 
Mobilfunkfirmen häufig auf chinesische 
Technik zurück. Der Fokus liegt aktuell 
auf 4G, der Aufbau von 5G-Netzen könn-
te 2023 beginnen.
• Mobilfunkanbieter investieren in Aus-

bau der 4G-Netze
• Chinesische Telekomausrüster gut im 

Geschäft
• Huawei-Technik für 4G-Netz in Kiewer 

U-Bahn
• Aufbau von 5G-Netzen möglicherweise 

erst ab 2023
• 5G-Pilotprojekte und Kooperationsab-

kommen mit westlichen Firmen
• Kontroversen um Abkommen zwischen 

Huawei und ukrainischem Sicherheits-
dienst

Die Ukraine hinkt beim Ausbau der Mobil-
funknetze noch hinterher, konnte in den 
vergangenen Jahren aber gute Fort  schritte 
erzielen. Der 3G-Mobilfunkstandard wur-
de in der Schwarzmeer-Republik erst 2015 
eingeführt. Laut der Zeitung Kyiv Post war 
die Ukraine damit das letzte Land in Euro-
pa. Aktuell liegt der Fokus der Telekomun-
ternehmen auf dem Ausbau der 4G-Netze 
(LTE) im 900-Megahertz-Frequenz-
band. Im ländlichen Raum bestehen 
immer noch deutliche Netzlücken.

Ein im September 2019 geschlosse-
nes Abkommen der Regierung mit 
den führenden Mobilfunkanbietern 
Kyivstar, Vodafone Ukraine , lifecell 
und Intertelecom sieht den Ausbau 
der landesweiten 4G-Netzabde-
ckung auf 90 Prozent bis 2022 vor. 
Der flächendeckende Zugang zum 
Internet ist eine wichtige Grundlage 
für die Bestrebungen der Regierung 
zur Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung. Hierzu wurde im Som-

mer 2019 eigens das Ministerium für digi-
tale Transformation gegründet.

MOBILFUNKANBIETER INVESTIEREN IN 
AUSBAU DER 4G-NETZE
Die Telekomunternehmen investieren viel 
in den Netzausbau. Wie das Nachrichten-
portal UBN berichtet, gibt Ukrtelecom bis 
Ende 2022 rund 110 Millionen US-Dollar 
(US$) für den Ausbau des Breitbandnetzes 
aus. Insgesamt 50.000 Kilometer Glasfa-
serkabel sollen verlegt und 2,6 Millionen 
Menschen im ländlichen Raum Zugang 
zum schnellen Internet erhalten. Kyivstar 
hat Investitionen in Höhe von 180 Milli-
onen US$ angekündigt, damit bis Ende 
2022 insge samt 90 Prozent der Bevölke-
rung Anschluss an das 4G-Netz erhalten. 
Auch Vodafone investiert in den Ausbau 
der 4G- Netze. Dabei sollen bis 2024 alle 
Fernverkehrsstraßen mit schnellen Mobil-
funknetzen abgedeckt sein.

CHINESISCHE TELEKOMAUSRÜSTER 
GUT IM GESCHÄFT
Beim Aufbau der Netze greifen die Anbie-
ter auf die Technik aller großen Ausstatter 
zurück. Laut Branchenkennern ent  fällt 
dabei der größte Teil aus Kostengründen 
auf Technik des chinesischen Anbieters 
Huawei. Sicherheitsaspekte spie  len bis-
lang eine untergeordnete Rolle.

Um den Absatz zu steigern, stellten chine-
sische Anbieter in den vergangenen Jahren 
Finanzierungspakete bereit. So er  öffnete 
ZTE im Juni 2018 Ukrtelecom eine Kredit-
linie über 10 Millionen US$ für Investitio-
nen in die Netzinfrastruktur. Im Jahr 2016 
hatten die China Development Bank und 
Huawei Ukrtelecom bereits eine Kreditlinie 
über 50 Millionen  US$ eingeräumt.

Einen Anhaltspunkt für die starke Stel-
lung Chinas im Bereich der Telekommu-
nikationstechnik bietet auch die Tatsache,
dass China wichtigstes Lieferland der Uk-
raine für Nachrichtentechnik ist.

HUAWEI-TECHNIK FÜR 4G-NETZ IN 
KIEWER U-BAHN
Einen großen Einzelauftrag konnte Hua-
wei im Sommer 2019 gewinnen: Die Mo-
bilfunkanbieter Kyivstar, Vodafone und 
lifecell haben dem chinesischen Unterneh-
men den Auftrag zur Einrichtung eines 
4G-Netzes in der Kiewer U-Bahn er  teilt. 
Huawei hatte dort in der Vergangenheit 
bereits ein 2G-Netz aufgebaut. Bis Ende 
2020 sollen die Arbeiten an allen 46 un-
terirdischen Stationen abgeschlossen sein. 
Aktuell fehlt nur noch die Station Teremky.

AUFBAU VON 5G-NETZEN 
MÖGLICHERWEISE ERST AB 2023
Beim Ausbau des 5G-Netzes hinkt die Uk-
raine noch hinterher. Nach Einschätzung 
Oleksandr Komarows dürften die ers  ten 
Auktionen für 5G-Mobilfunklizenzen erst 
2022 stattfinden. Dies sagte der Chef von 
Kyivstar im Juni 2020 gegen über dem 
Nachrichtenportal ain.ua . Die Arbeiten 
am Aufbau der Netze könnten 2023 be-
ginnen. Gleichzeitig glaube er aber nicht 
an einen schnellen, umfangreichen Aus-
bau von 5G-Netzen in der Ukraine. Ein 
Grund hierfür sei die geringe Kaufkraft der 
Bevölkerung. Hinzu komme die Tatsache, 
dass die Mobilfunkkosten in der Ukraine 
zu den niedrigsten weltweit gehören, was 
Investitionen erschwere. Außerdem decke 

Importe der Ukraine von Geräten 
für die Nachrichtentechnik/
Radio/TV (SITC-Warengruppe 76; 
Angaben in Millionen US-Dollar)

2017 2018
Insgesamt, darunter aus 1.367,7 1.522,0

China 774,2 791,9

Vietnam 211,6 215,7

Russland 82,2 102,2

USA 89,0 98,5

Hongkong, SVR 10,8 72,8
Quelle: UN Comtrade
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der LTE-Standard 99 Prozent der aktuel-
len Bedürf  nisse der Kunden ab.

5G-PILOTPROJEKTE UND 
KOOPERATIONSABKOMMEN MIT 
WESTLICHEN FIRMEN
Der Ausbau des 5G-Netzes ist damit bislang 
weitgehend Zukunftsmusik. Vereinzelt gibt 
es aber bereits Pilotprojekte. Partner der 
öffentlichen Hand sind dabei westliche Fir-
men. So hat der frühere Infrastrukturminis-
ter Wolodymyr Omeljan im April 2019 das 
Vorhaben "Internet of Things on Roads" 
verkündet. Projektpartner ist Nokia. Im Fe-
bruar 2020 hat das Ministerium für digitale 
Transformation ein Abkommen mit Erics-
son zur Zusammenarbeit beim Aufbau von 
5G-Netzen geschlossen. Auch der Operator 
lifecell kooperiert mit Ericsson.

Eine öffentliche Debatte über die Beteili-
gung chinesischer Firmen am Aufbau der 
5G-Netze gibt es bislang nicht. Doch ist 
sich die Ukraine, die im Konflikt mit Russ-
land auf die Unterstützung des Westens 
angewiesen ist, der Problematik bewusst. 
Laut Presseberichten hat das ukrainische 
Außenministerium die Sicherheitsdienste 
des Landes im Sommer 2019 gebeten, die 
Zusammenarbeit ukrainischer Firmen mit 
Huawei zu überprüfen.

KONTROVERSEN UM ABKOMMEN 
ZWISCHEN HUAWEI UND 
UKRAINISCHEM SICHERHEITSDIENST
Dass das Thema heikel ist, zeigt auch 
folgende Entwicklung: Am 15. Oktober 
2020 veröffentlichte der State Service of 
Special Communication and Information 
Protection of Ukraine (CIP) auf seiner In-
ternetseite eine Meldung, wonach CIP ein 
Memorandum mit Huawei geschlossen 
habe. Ziele des Abkommens seien eine 
Zusammenarbeit in den Berei chen Cyber-
sicherheit und Telekommunikation.

Am 16. Oktober 2020 hat der CIP die In-
formation über das Abkommen von seiner 
Internetseite und aus Einträgen in so  zia-
len Medien entfernt. Nach Meldungen der 

Zeitung Evropeiska Pravda erfolgte dieser 
Schritt nach Protesten westli  cher Partner. 
Am 28. Oktober 2020 erklärte Außenmi-
nister Dmytro Kuleba, dass das Abkommen 
zwischen CIP und Hua  wei gesetzwidrig sei.

Besonders die USA sehen das Engage-
ment Chinas in der Ukraine mit Sorge. 
Dies gilt vor allem für den Rüstungssek-
tor. Die USA stemmen sich gegen einen 
Einstieg chinesischer Firmen bei Motor 
Sich , einem Hersteller von Motoren für 
Flugzeuge und Hubschrauber.
Huawei unterstützt 
ukrainische Städte bei 
Smart-City-Lösungen
Ukrainische Städte nutzen bei der Vi-
deoüberwachung Technik aus China. In 
Charkiw beteiligen sich chinesi 
sche Firmen am Bau eines Industrieparks.

• Charkiw setzt bei Einsatz von Smart-Ci-
ty-Lösungen auch auf Huawei

• Kiew installiert Kameras zur Verkehr-
süberwachung

• Chinesische Firmen beteiligen sich an 
Entwicklung von Industriepark in Char-
kiw

Zahlreiche Städte in der Ukraine haben 
Smart-City-Initiativen gegründet und ers-
te Projekte umgesetzt. Hierzu zählen die 
Hauptstadt Kiew (Kyiv Smart City), Char-
kiw und Poltawa (Poltava Smart City). Als 
Vorzeigebeispiel unter kleineren Städten 
gilt der Ort Drohobytsch.

Bei den Initiativen arbeiten die Städte mit 
verschiedenen Partnern zusammen. Häufig 
vertreten ist die chinesische Fir ma Huawei. 

So hat Drohobytsch am 11. Mai 2018 ein 
Kooperationsabkommen  mit Huawei zur 
Verbesserung der öf fentlichen Sicherheit 
mit Videoüberwachung geschlossen.

CHARKIW SETZT BEI EINSATZ VON 
SMART-CITY-LÖSUNGEN AUCH AUF 
HUAWEI
Auch in Charkiw, der mit 1,4 Millionen 
Einwohnern zweitgrößten Stadt der Uk-
raine und einem bedeutenden Wissen-
schaftszentrum, ist Huawei aktiv. Am 12. 
Juli 2019 unterzeichneten die Stadtver-
waltung und Huawei ein Abkommen zur 
gemeinsamen Umsetzung von Projekten 
im Rahmen des Konzepts "Kharkiv Smart 
City". Hierzu zählen die Einrich  tung eines 
Lagezentrums zur Sicherheitsüberwachung 
(situation center) sowie Maßnahmen zur 
Verbesserung der Ar  beit der kommunalen 
Dienste und zur Erhöhung der Sicherheit 
in der Stadt; letzteres dank Videoüberwa-
chung und Verkehrssteuerung.

Huawei ist nicht der einzige Partner der 
Stadt bei der Umsetzung von Smart-Ci-
ty-Projekten. Zuvor hatte Charkiw be-
reits Kooperationsabkommen mit He-
wlett-Packard, Cisco und Vodafone 
Ukraine geschlossen. Bei der Umsetzung 
von Smart-City-Lösungen scheint die 
Stadt gut voranzukommen. Anlässlich des 
jährlich in Kiew stattfindenden Kyiv Smart 
City Forums erhielt Charkiw 2020 die Aus-
zeichnung als beste digitale Stadt in der 
Ukraine mit mehr als 100.000 Einwohnern.

KIEW INSTALLIERT KAMERAS ZUR 
VERKEHRSÜBERWACHUNG
Demgegenüber gibt es der Hauptstadt 
Kiew noch Nachholbedarf. Dies gelte 
insbesondere für die Verkehrssteuerung, 
sagte Andrij Jaworskyj, der stellvertreten-
de Leiter der ukrainischen Niederlassung 
der US-amerikanischen Softwarefir ma 
GlobalLogic, in einem Interview mit der 
Wirtschaftszeitung Ekonomichna Pravda 
im Oktober 2019. Erste reali sierte Projek-
te umfassen die Einrichtung eines Sicher-
heits- und Verkehrsüberwachungszent-

Aktive chinesische Firmen
Firmenname Tätigkeitsfeld
Huawei Telekommunikationsausrüster 

und Hardwarehersteller

ZTE Telekommunikationsausrüster
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest

Firmenname ALUPLAST UKRAINE GMBH
Adresse 07400 Ukraine, Kiew Gebiet, Stadt Brovary, Blvd. Nezalezhnosti, 53
Webseite www.aluplast.net/ua
Kontaktemailadresse lihvar@aluplast.ua
Branche Bausektor
Tätigkeitsbeschreibung Herstellung und Verkauf der PVC-Profile für Fenster und Türen

Neue Mitglieder der AHK Ukraine
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rums sowie die Einführung elektronischer 
Tickets im öffentlichen Personennahver-
kehr. Als Smart City könne man Kiew 
aber bislang nicht bezeich  nen.

Hierauf deutet auch die Zahl der in der 
Stadt installierten Videokameras hin. 
Laut Aussage des Urbanisten Jewhenij 
Wandin kommen in der Stadt aktuell 
2,1 Kameras auf 1.000 Einwohner. In 
London liege das Verhältnis bei 67,5, im 
chi  nesischen Taiyuan bei 119.

Die kritische Verkehrssituaion in Kiew spie-
gelt sich am Ranking der Stadt in dem von 
TomTom erstellten Traffic Index wider, 
der die Staubelastung misst. Dabei beleg-
te Kiew 2019 Rang 12 von 416 Städten 
weltweit, hinter Bangkok und vor Mexi-
ko-Stadt. Um das Problem zu bekämpfen, 
setzt Kiew auf Technik des chinesischen 
Anbieters Hikvision. Wie das Portal ITC.ua 
am 19. Oktober 2020 meldete, kauft die 
Stadt 19 Videokameras und Software für 
intelligente Verkehrssteuerung für umge-
rechnet 280.000 US-Dollar.

Bei ihrer Bemühung zum Aufbau einer 
Smart City arbeitet Kiew auch mit Hua-
wei zusammen. Ein entsprechendes Ab-

kommen wurde bereits 2015 geschlossen. 
Ein weiterer Partner ist Vodafone Ukraine.

CHINESISCHE FIRMEN BETEILIGEN 
SICH AN ENTWICKLUNG VON 
INDUSTRIEPARK IN CHARKIW
In Charkiw engagieren sich chinesische 
Unternehmen an der Entwicklung des In-
dustrie- und Hightechparks Ecopolis HTZ. 
Der Park soll künftig zu einem Silicon Val-
ley der Ukraine werden, mit Aktivitäten auf 
den Gebieten Industrie, IT, Medizin, Logis-
tik, Handel, Landwirtschaft und Forschung. 
Gründer des Parks ist die Firmengruppe 
DCH des Un  ternehmers Oleksandr Jaros-
lawskyj. Der Park entsteht auf dem Gelände 
des zu DCH gehörenden Landmaschinen-
werks Charkiwskyj Traktornyj Sawod (ChTS) 
auf einer Fläche von 150 Hektar. Geht alles 

nach Plan, soll bis 2033 rund 1 Mil liarde 
US$ in den Bau des Parks fließen.

Erster Resident des Parks ist das chine-
sische Unternehmen ZTE. Im Mai 2020 
haben DCH und ZTE ein entsprechen-
des Abkommen geschlossen. ZTE will in 
dem Park ein Forschungszentrum und 
Produktionsstätten aufbauen. Zweiter 
Resident ist die chinesische Firma Tus 
Sunergy Company Limited, eine Tochter 
von Tus-Holdings . Das entsprechen  de 

Abkommen wurde Ende Juli 2020 unter-
zeichnet. Tus Sunergy ist auf die Entwick-
lung von Industrie- und Techno  logieparks 
spezialisiert. Das Unternehmen soll DCH 
bei der Entwicklung und dem Bau des 
Parks sowie dem Gewinnen chinesischer 
und anderer Residenten unterstützen. Zu 
den weiteren Partnern von DCH zählen He-
wlett-Packard und Cushman & Wakefield.

Oleksandr Jaroslawskyj verfügt über enge 
Kontakte zu chinesischen Firmen. Auf seine 
Einladung hin besuchte im No  vember 2019 
Jack Ma, der Gründer des chinesischen In-
ternetriesen Alibaba, die Stadt Charkiw. Ja-
roslawskyj unterstützt die Bestrebungen der 
chinesischen Investoren bei einem Einstieg 
bei dem Flugzeugmotorenbauer Motor Sich.

Aktive chinesische Firmen
Firmenname Tätigkeitsfeld
Hikvision Videoüberwachung

Huawei Telekommunikationsausrüster 
und Hardwarehersteller

ZTE Telekommunikationsausrüster

Tus-Holdings Business-Inkubator
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest
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Neujahrstalk mit Botschafterin Anka Feldhusen

Der traditionelle Neujahrsempfang 
der AHK Ukraine fand in diesem 
Jahr nicht im Atrium der Deutschen 
Botschaft in Kiew auf der Boh-
dan-Chmelnyzky-Straße statt, son-
dern auf der Online-Plattform Zoom 
im Format eines Gesprächs mit Bot-
schafterin Anka Feldhusen. Am vir-
tuellen Meeting, das extra für die 
Mitgliedsunternehmen der AHK Uk-
raine organisiert wurde, nahmen ca. 
70 Leiter von Firmen der Ukraine 
und der EU teil. In ihrem Grußwort 
betonte Frau Feldhusen, dass 2021 
der Kurs auf intensive Entwicklung 
der deutsch-ukrainischen Beziehun-
gen fortgesetzt wird: „Wir wollen 
die Ukraine auf dem Reformweg wei-
terhin begleiten, den Ausbau der im 
letzten Jahr eingeleiteten Energie-
partnerschaft fortsetzen und derzeit 
das größte BMBF-Projekt starten.“ 
Frau Feldhusen beantwortete gerne 
alle Fragen der Geschäftsleute. Hei-
ko Kreisel, Präsident de AHK Ukraine 
und Alexander Markus, Vorstandsvor-
sitzender der AHK Ukraine, dankten 
ihrerseits Frau Feldhusen für enge 
und fruchtbare Zusammenarbeit zwi-
schen der Deutschen Botschaft und 
der Deutsch-Ukrainischen Industrie- 
und Handelskammer. 
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Deutschland ist einer der stärksten In-
vestoren in der Oblast Schytomyr. Hier 
sind ca. 100 Industrieunternehmen aus 
der Bundesrepublik tätig, u. a. Krom-
berg & Schubert, Bayer, Weidmann, Fer-
plast, Cersanit. Die Fläche des Gebiets 
macht 29 900 km2 aus. 52 % der regi-
onalen Böden werden landwirtschaftlich 
genutzt. Die Oblast Schytomyr belegt 
den ersten Platz nach Holzvorräten im 
Lande. 85 % ukrainischer Stein- und 
Granitvorkommen und 80 % der Tita-
nerzvorkommen liegen gerade hier. Das 
Gebiet ist für ausländische Investoren 
recht attraktiv, denn sie kann genug 
hochqualifizierte Fachleute hiesigen 
Unternehmen zur Verfügung stellen, 
weil hier 4 staatliche Universitäten und 
15 Kollegs funktionieren. Im Rahmen 
des Rundtisches berichteten Vertreter 
einiger Firmen über ihre Tätigkeit.

Wir danken herzlich dem stellvertretenden 
Vorsitzenden der Staatlichen Oblast-Ver-
waltung Viktor Hradivsky für das Treffen 
und den Referenten des Rundtisches für 
ihre aufschlussreichen Präsentationen, 
und zwar: Herrn Martin Göbel (Kromberg 
& Schubert), Frau Olexandra Solohub 
(Liktravy AG) und Herrn Mykola Sychenko 
(Lesia AG). 

Am 25. Januar 2021 hat die AHK 
Ukraine in Zusammenarbeit mit 
der Staatlichen Oblast-Verwaltung 
Schytomyr und der Agentur für 
Regionalentwicklung einen On-
line-Geschäftsrundtisch mit stv. 
Vorsitzendem der Staatlichen Ob-
last-Verwaltung Schytomyr Viktor 
Hradivsky durchgeführt, an dem 
23 deutsche Mitgliedsunterneh-
men der AHK Ukraine teilnahmen.

Geschäftsrundtisch mit stellvertretendem 
Vorsitzendem  
der Staatlichen  
Oblast- 
Verwaltung  
Schytomyr
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Ausschuss Recht informiert…

Gesetz über die Förderung von Großinvestoren 
in der Ukraine verabschiedet
Am 17. Dezember 2020 hat das ukrai-
nische Parlament, die Werchowna Rada, 
das Gesetz über die staatliche Förderung 
von Investitionsprojekten von beträchtli-
chem Umfang verabschiedet (im Weiteren 
- „Gesetz“). Neben den Schwerpunkten 
der staatlichen Förderung von Investiti-
onsprojekten von beträchtlichem Umfang 
sowie der Schaffung von neuen Arbeits-
plätzen bestimmt das Gesetz auch die 
Stimulierung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung von Regionen und das Wachs-
tum der Konkurrenzfähigkeit der ukraini-
schen Wirtschaft.

Im Gesetz wird eine neue Art des Inves-
tors definiert – ein Investor mit Investiti-
onen von beträchtlichem Umfang und ein 
Investitionsprojekt von beträchtlichem 
Umfang. Es werden ferner eine Reihe von 
Präferenzen für solche Investoren vorge-
sehen sowie die Formen (Instrumente) für 
die staatliche Förderung von Investitions-
projekten von beträchtlichem Umfang 
festgelegt.

Das Gesetz sieht auch die Gründung ei-
ner speziellen Regierungsbehörde vor, die 
sich mit der Begleitung solcher Investiti-
onsprojekte befassen soll, damit solchen 
Investoren vom Projektanfang und im 
Laufe der Projektumsetzung Beistand ge-
leistet werden kann.

KRITERIEN EINES 
INVESTITIONSPROJEKTES VON 
BETRÄCHTLICHEM UMFANG

Gemäß dem Gesetz muss ein Investitions-
projekt von beträchtlichem Umfang fol-
genden Anforderungen entsprechen:

1. ein solches Projekt muss auf dem uk-
rainischen Territorium in den nachfol-
genden Bereichen umgesetzt werden: 
Verarbeitungsindustrie (mit Ausnah-
me der Tätigkeit zur Herstellung und 
zum Absatz von Tabakwaren, Äthylal-
kohol, Wein- und Fruchtbrand sowie 
Alkoholgetränken); Gewinnung von 
Bodenschätzen zwecks ihrer weiteren 
Verarbeitung und Aufbereitung (mit 
Ausnahme von Stein- und Braunkohle, 
Rohöl und Erdgas); Behandlung von 
Abfällen; Transport; Lagerwirtschaft; 
Post- und Kurierdienstleistungen; Lo-

gistik; Bildung; Wissenschaft und wis-
senschaftlich-technische Tätigkeit; Ge-
sundheitsschutz; Kunst; Kultur; Sport; 
Tourismus; Kurorte sowie Erholungs- 
und Freizeitgestaltung;

2. ein solches Projekt muss die Schaffung 
von mindestens 80 neuen Arbeitsplät-
zen sicherstellen, und zwar, mit einem 
solchen Durchschnittslohn für Arbeit-
nehmer, dessen Höhe mindestens 15% 
die Höhe des Durchschnittslohns im 
jeweiligen Bereich in der Region, wo 
das Projekt umgesetzt wird, im vorigen 
Kalenderjahr übersteigt;

3. der Investitionsumfang in die Investiti-
onsobjekte während der Dauer der Um-
setzung eines Investitionsprojektes von 
beträchtlichem Umfang muss mindes-
tens 20 Mio. Euro betragen;

4. ein solches Projekt muss einen Bau, 
eine Modernisierung, eine technische 
und/oder technologische Neuausrüs-
tung der Investitionsobjekte, einen Er-
werb von notwendigen Ausstattungen 
(Ausrüstungen) und Zubehörteilen vor-
sehen; es kann auch einen auf Kosten 
des Investors durchzuführenden Bau 
von anliegenden Infrastrukturobjekten 
vorsehen, die für die Umsetzung des 
Investitionsprojekts nötig sind;

5. die Dauer der Umsetzung eines solchen 
Investitionsprojekts darf höchstens 5 
Jahre betragen.

FORMEN DER FÖRDERUNG DES 
INVESTORS

Das Gesetz schreibt vor, dass Investoren 
im Rahmen von Investitionsprojekten von 
beträchtlichem Umfang in folgenden For-
men staatlich gefördert werden können:

• Befreiung von der Körperschaftssteuer 
für 5 Jahre sowie von der Entrichtung 
der Mehrwertsteuer und der Zollgebühr 
bei der Einfuhr von neuen Ausrüstun-
gen;

• Sicherung des Vorzugsrechts bei der 
Nutzung von Böden in staatlichem 
bzw. kommunalem Eigentum zur Um-
setzung eines Investitionsprojekts von 

beträchtlichem Umfang. Es geht um die 
Übergabe zur Nutzung (Vermietung) 
von Böden in staatlichem bzw. kom-
munalem Eigentum mit der Entrich-
tung einer Bodennutzungsgebühr zu 
den Bedingungen, die in einem spezi-
ellen Investitionsvertrag festgelegt sind. 
Dabei kann dem Investor das Vorzugs-
recht beim Erwerb der jeweiligen Böden 
und bei der Übernahme der jeweiligen 
Eigentumsrechte nach dem Ablauf der 
Gültigkeitsdauer des speziellen Investi-
tionsvertrags eingeräumt werden;

• Gewährleistung von auf staatliche 
und lokale Haushaltsmittel sowie 
durch andere gesetzliche Finanzie-
rungsquellen durchzuführenden Bau-, 
Rekonstruktions-, Sanierungs-, Ge-
neralinstandsetzungsarbeiten für an-
liegende Infrastrukturobjekte (Auto-
straßen, Fernmeldeleitungen, Wärme-, 
Gas-, Wasser- und Energieversorgungs-
anlagen usw.), die für die Umsetzung 
eines Investitionsprojekts von beträcht-
lichem Umfang nötig sind (die staatli-
che Förderung in dieser Form kann erst 
ab dem 1. Januar 2022 geleistet wer-
den).

Der gesamte Umfang der staatlichen För-
derung muss in einem speziellen Inves-
titionsvertrag festgelegt werden und darf 
30% der geplanten Menge der beträcht-
lichen Investitionen im Rahmen eines 
Investitionsprojektes von beträchtlichem 
Umfang nicht überschreiten.

SPEZIELLER INVESTITIONSVERTRAG

Ein spezieller Investitionsvertrag kann auf 
eine von den Parteien vereinbarte Dauer, 
aber maximal auf 15 Jahre abgeschlossen 
werden. In einem solchen Vertrag muss 
die Frist der Umsetzung des Investiti-
onsprojekts von beträchtlichem Umfang 
festgelegt werden, die maximal 5 Jahre 
ab Vertragsabschluss betragen darf.

Die Informationen über den Gesamtum-
fang der staatlichen Förderung und den 
Umfang der tatsächlich geleisteten staat-
lichen Förderung im Rahmen eines spe-
ziellen Investitionsvertrags sind öffentlich 
zugänglich; diese werden ins Register von 
Investitionsprojekten von beträchtlichem 
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Umfang eingetragen und auf der offiziel-
len Webseite des Wirtschaftsministeriums 
der Ukraine veröffentlicht.

ABSCHLUSS EINES SPEZIELLEN 
INVESTITIONSVERTRAGS 

Ein Antragsteller, der beabsichtigt, ein 
Investitionsprojekt umzusetzen und darin 
staatlich gefördert zu werden, hat folgen-
de Unterlagen vorzubereiten und diese 
beim Wirtschaftsministerium der Ukraine 
einzureichen:

• Antrag;

• Unterlagen, die bestätigen, dass der An-
tragsteller den durch die Regierung der 
Ukraine festgelegten Anforderungen 
zur Finanzlage entspricht und gleich-
zeitig nicht zu den Personen gehört, die 
nicht als Antragsteller auftreten dürfen;

• technisch-wirtschaftliche Begründung 
für das Investitionsprojekt (mit der ob-
ligatorischen Erläuterung von sozialen 
Auswirkungen der Projektumsetzung), 
die in Übereinstimmung mit den durch 
die Regierung Ukraine festgelegten An-
forderungen aufzustellen ist;

• Entwurf eines speziellen Investitions-
vertrags.

Das Investitionsprojekt von beträchtli-
chem Umfang ist durch das Wirtschafts-
ministerium innerhalb von 60 Kalender-
tagen ab der Einreichung der Unterlagen 
zu bewerten. Zur Bewertung eines Inves-
titionsprojektes müssen das Kartellamt 
der Ukraine, das Finanzministerium der 
Ukraine, das Justizministerium der Ukrai-
ne, die Staatliche Ökologische Inspektion 
der Ukraine und das zuständige Organ 
der örtlichen Selbstverwaltung (wenn 
die staatliche Förderung zur Umsetzung 
des Investitionsprojekts durch ein sol-
ches Organ geleistet wird) obligatorisch 
herangezogen werden; es können auch 
andere staatliche Behörden je nach ihrem 
Zuständigkeitsbereich herangezogen wer-
den.

Nach den Ergebnissen der Bewertung des 
Investitionsprojekts von beträchtlichem 
Umfang hat das Wirtschaftsministerium 
eine der folgenden Beurteilungen vorzu-
bereiten:

1. eine Beurteilung über die Zweckmäss-
igkeit der Projektumsetzung und den 
Abschluss eines speziellen Investitions-
vertrags. In diesem Fall ist der Entwurf 

des Vertrags zusammen mit dem Ent-
wurf des Beschlusses über den Vertrag-
sabschluss innerhalb von 30 Werktagen 
an die ukrainische Regierung sowie an 
das zuständige Organ der örtlichen 
Selbstverwaltung, das als Vertragspar-
tei auftreten wird, abzusenden. Inner-
halb von 30 Kalendertagen ab Erhalt 
des Entwurfs des Vertrags und des 
Beschlusses des zuständigen Organs 
der örtlichen Selbstverwaltung hat die 
ukrainische Regierung ihren Beschluss 
über den Vertragsabschluss zu fassen.

2. eine Beurteilung über die Unzweck-
mäßigkeit der Projektumsetzung und 
die Ablehnung des Abschlusses des spe-
ziellen Investitionsvertrags. Eine solche 
Beurteilung kann gerichtlich eingeklagt 
werden.

Haftung im Rahmen eines speziellen In-
vestitionsvertrags:

• der Antragsteller haftet gesamtschuld-
nerisch für eine Nichterfüllung bzw. 
eine mangelhafte Erfüllung des Ver-
trags durch den Investor;

• keiner Entschädigung unterliegt ein 
entgangener Gewinn bei einer Ver-
tragspartei im Zusammenhang mit der 
Nichterfüllung bzw. der mangelhaften 
Erfüllung von Vertragsverpflichtungen 
durch eine andere Partei;

• wenn gerichtlich bzw. schiedsgericht-
lich die Tatsache festgestellt worden ist, 
dass die Garantien für die Stabilität der 
Bedingungen für die durch den Investor 
bei der Umsetzung des Investitionspro-
jekts auszuübende Geschäftstätigkeit 
nicht eingehalten worden sind, ist der 
Investor berechtigt, die Entschädigung 
der von ihm getragenen Verluste zu 
verlangen, es sei denn, dass vertraglich 
etwas anderes bestimmt ist;

• wenn der Antragsteller und/oder der 
Investor seine Verpflichtungen nicht 
oder mangelhaft erfüllt, ist die Regie-
rung der Ukraine zur vorzeitigen einsei-
tigen Vertragskündigung berechtigt. In 
diesem Fall ist der Investor verpflichtet, 
den ganzen Betrag der von der Besteu-
erung befreiten Geldmittel zu zahlen 
und dem Staat den Umfang der jeweils 
geleisteten staatlichen Förderung zu 
ersetzen;

• wenn der Vertrag infolge der durch den 
Investor nicht erfüllten Verpflichtungen 
zum Investitionsumfang und/oder in-

folge der von ihm vertragsmäßig nicht 
eingehaltenen Fristen der Umsetzung 
des Investitionsprojekts gekündigt wor-
den ist, ist der Investor verpflichtet, eine 
Geldbuße in Höhe des ganzen Betrags 
der geleisteten staatlichen Förderung zu 
zahlen. Darüber hinaus ist der Investor 
verpflichtet, alle Steuern und Gebühren 
zu entrichten, von deren Entrichtung er 
befreit war. Diese Vorschriften sind in 
dem Fall nicht anwendbar, wenn eine 
solche Nichterfüllung bzw. Nichtein-
haltung dadurch verursacht worden ist, 
dass der Staat seine Verpflichtungen 
zur vertragsmäßig zu leistenden staat-
lichen Förderung verletzt hat oder dass 
Umstände höherer Gewalt eingetreten 
sind.

WER DARF NICHT GEFÖRDERT 
WERDEN?

Die Umsetzung von Investitionsprojek-
ten in den Bereichen von erneuerbaren 
Energien und Pflanzenbau sowie im Fi-
nanzbereich darf staatlich nicht gefördert 
werden.

Eine staatliche finanzielle Förderung darf 
insbesondere nicht beantragt werden 
durch:

• Non-Profit-Organisationen,

• juristische Personen, die keine Infor-
mationen über deren wirtschaftlichen 
Endbegünstigten offenbaren,

• Unternehmen, die in Offshore-Finanz-
plätzen registriert sind, oder Unterneh-
men, in deren Grund- / Stammkapitalen 
über 50% von Aktien (Stammeinlagen) 
im Besitz von juristischen Personen 
sind, die in Offshore-Finanzplätzen re-
gistriert sind,

• juristische Personen, die in der Russi-
schen Föderation registriert sind sowie 
juristische Personen, deren Aktien (Ge-
schäftsanteile) sich im Besitz von wirt-
schaftlichen Endbegünstigten befin-
den, die in der Russischen Föderation 
ansässig sind.

Igor Dykunskyy, LL.M.
Rechtsanwalt, Partner
DLF Rechtsanwälte 
Ukraine
Igor.Dykunskyy@DLF.ua
www.DLF.ua
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Thema/Veranstalter Datum und Uhrzeit Veranstaltungsort

Online-Sitzung der Koordinierungsgruppe Mediation

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

4. Febr. 2021
10.00 Uhr

MS Teams

Online-Sitzung des Ausschusses Steuern und Rechnungslegung

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

9. Febr. 2021
10.00 Uhr

MS Teams

Online-Sitzung des Ausschusses für Logistik und Transport

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

16. Febr. 2021
14.30 Uhr

Zoom

Online-Sitzung des Ausschusses HR

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

18. Febr. 2021
10.00 Uhr

MS Teams

Online-Sitzung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

19. Febr. 2021
10.00 Uhr

MS Teams

Online-Schulung
Strategisches Umweltmanagement

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

22. Febr. – 3. März 2021 Zoom

Online-Sitzung des Ausschusses Recht

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

24. Febr. 2021
09.00 Uhr

Zoom

Online-Sitzung der Arbeitsgruppe IT & Cyber Security

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

25. Febr. 2021
14.00 Uhr

MS Teams

Online-Sitzung des Ausschusses Banken und Finanzdienstleistungen

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

25. Febr. 2021
16.00 Uhr

Zoom

4. Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer, DIHK,  
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft

19. März 2021 Online


